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I.

20020

Krisenmanagement durch Krisenstäbe 
im Lande Nordrhein-Westfalen

bei Großeinsatzlagen, Krisen und Katastrophen
Runderlass des Ministeriums für Inneres 

und Kommunales 
vom 26. September 2016

Vorbemerkungen
Auf Grundlage der § 54 Absatz 3 in Verbindung mit den 
§ 2 Absatz 1 Nummer 3, § 4 Absatz 2 und § 35 des Geset-
zes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
 Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW.
S. 886) wird das Krisenmanagement für den Bereich des
Landes Nordrhein-Westfalen geregelt. Es orientiert sich
an den vom Arbeitskreis V und der Innenministerkonfe-
renz empfohlenen „Hinweisen zur Bildung von Stäben
der administrativ-organisatorischen Komponente (Ver-
waltungsstäbe-VwS)“ vom 8. Juli 2004 zwecks Einfüh-
rung eines bundesweit einheitlichen und durchgängigen
Führungssystems.

1.
Allgemeine Hinweise

Unter dem Begriff Krisenmanagement im Sinne dieses 
Erlasses werden alle Maßnahmen zur Prävention, Erken-
nung, Bewältigung und Nachbereitung von Krisenfällen 
(Großeinsatzlagen, sich anbahnende oder bereits einge-
tretene  Katastrophe) zusammengefasst. Zu einem effek-
tiven und effizienten Krisenmanagement gehört die 
Schaffung von konzeptionellen, organisatorischen und 
verfahrensmäßigen Voraussetzungen, die eine schnellst-
mögliche Zurückführung einer eingetretenen außerge-
wöhnlichen Situation in den Normalzustand unterstüt-
zen. Dabei liegt der Kern der Krisenbewältigung auf 
Ebene der Kreise und kreisfreien Städte.  

Als Instrument des Katastrophenschutzes wird mit die-
sen Hinweisen zur Bildung von Krisenstäben eine Ebe-
nen übergreifende, einheitliche Organisationsform für 
das Krisenmanagement vorgegeben, die eine reibungs-
lose Zusammenarbeit sicherstellt.  Gleichzeitig ist damit 
eine inhaltlich einheitliche Aus- und Fortbildung unter 
Koordination des Instituts der Feuerwehr gegeben. Ziel 
ist ein Arbeiten in einheitlichen Strukturen mit gleichen 
Fähigkeiten.  

Die Hinweise gelten für die Stabsarbeit bei Großeinsatz-
lagen bis hin zur Katastrophe. Die beschriebene Orga-
nisation ist auch geeignet, um – außerhalb von Groß-
einsatzlagen oder Katastrophen – insbesondere Verwal-
tungsaufgaben zu erledigen, die im originären Zustän-
digkeitsbereich der Behörde liegen und unvorhergese-
hen, kurzfristig sowie gegebenenfalls unter Beteiligung 
mehrerer Fachbereiche erledigt werden müssen. 

Diese Hinweise enthalten Rahmenvorgaben. Die ergän-
zende Ablauforganisation ist Ebenen spezifi sch in einer 
Dienstordnung festzulegen.

2.
Komponenten des Krisenmanagements 

Zur Bewältigung von Großeinsatzlagen, sich anbahnen-
den oder bereits eingetretenen Katastrophen im Sinne 
des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz sind auf der Ebene der 
Kreise und kreisfreien Städte unter der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten als 
politisch gesamtverantwortliche Person als administra-
tiv-organisatorische Komponente ein Krisenstab und als 
operativ-taktische Komponente eine Einsatzleitung vor-
zusehen.

Die beiden organisatorischen Komponenten sind streng 
getrennt zu halten; es sind wechselseitig Verbindungs-
personen zum Informationsaustausch einzusetzen. 

2.1 
Aufgabe der politisch gesamtverantwortlichen Person im 
Krisenfall 

Die politisch gesamtverantwortliche Person hat bei sich 
anbahnenden oder bereits eingetretenen Großeinsatzla-
gen oder Katastrophen sowohl administrativ-organisa-
torische wie auch operativ-taktische Aufgaben. Sie muss 
zur Gefahrenabwehr sowohl Einsatz- als auch Verwal-
tungsmaßnahmen veranlassen, koordinieren, entschei-
den und verantworten. Zur Erledigung der Aufgaben be-
dient sie sich der Komponenten Krisenstab 
und  Einsatzleitung. 

Die politische Gesamtverantwortung liegt für Großein-
satzlagen und Katastrophen

–  auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte bei
der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptver-
waltungsbeamten,

–  auf der Ebene der Bezirksregierungen bei der Regie-
rungspräsidentin oder dem Regierungspräsidenten
und

–  auf der Landesebene bei den fachlich betroffenen Res-
sorts der Landesregierung.

2.2 
Einsatzleitung und Einsatzunterstützung

Im Falle einer Großeinsatzlage beziehungsweise einer 
sich anbahnenden oder bereits eingetretenen Katastro-
phe hat die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-
verwaltungsbeamte unverzüglich eine Einsatzleitung 
einzusetzen und eine Einsatzleiterin oder einen Einsatz-
leiter zu bestellen. 

Die Einsatzleitung hat die Aufgabe, alle operativ-takti-
schen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren und zur 
Begrenzung der Schäden durch Führung und Einsatz der 
Einsatzkräfte zu veranlassen. Aufgabe, Struktur und 
Umfang der Einsatzleitung sind in der Feuerwehr-
Dienstvorschrift 100 (FwDV 100) näher geregelt. Die 
Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 fi ndet insoweit ergän-
zend Anwendung. 

Das Land hält aus den Ressourcen des Instituts der Feu-
erwehr eine Einsatzunterstützung vor, die im Bedarfsfall 
den Bezirksregierungen oder den Landesministerien la-
geabhängig zur Unterstützung zur Verfügung steht. 
Über ihren Einsatz entscheidet das für Inneres zustän-
dige Ministerium. 

2.3 
Krisenstab

Bei Großeinsatzlagen, sich anbahnenden oder bereits 
eingetretenen Katastrophen hat die politisch gesamtver-
antwortliche Person den Krisenstab zu aktivieren. 

Aufgabe und Zweck des Krisenstabes ist es, unter den 
eventuell zeitkritischen Bedingungen eines Ereignisses, 
umfassende Maßnahmen schnell, ausgewogen und unter 
Beachtung aller notwendigen zu berücksichtigenden Ge-
sichtspunkte vorzubereiten und erforderlichenfalls in 
Abstimmung mit der politisch gesamtverantwortlichen 
Person zu veranlassen. Der Krisenstab ist eine besondere 
Organisationsform einer Behörde und wird ereignisab-
hängig für einen begrenzten Zeitraum nach einem vor-
bestimmten Organisationsplan gebildet. 

Ein Krisenstab ist erforderlich, wenn aufgrund eines be-
sonderen Ereignisses ein über das gewöhnliche Maß hin-
aus gehender hoher Koordinations- und Entscheidungs-
bedarf besteht. Dies ist insbesondere bei 
Großeinsatzlagen, sich anbahnenden oder bereits einge-
tretenen Katastrophen der Fall. 

Der Krisenstab kann auch unterhalb dieser Schwelle bei 
komplexen und schwierigen Aufgaben eingesetzt wer-
den, wenn beispielsweise

–  die koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Äm-
ter/Behörden erforderlich ist,

–  eine koordinierte und ämterübergreifende Information
der Bevölkerung notwendig ist oder

–  eine Vielzahl von unterschiedlichen Informationen zu
bewerten und auf dieser Grundlage abgestimmte Ent-
scheidungen zu treffen sind.

Er kann auch bei Ereignissen einberufen werden, bei 
 denen Einsatzkräfte nicht erforderlich oder noch nicht 
tätig sind.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 21. Oktober 2016 669

Es wird empfohlen, eine geeignete Person mit der Ge-
schäftsführung des Krisenstabes zu betrauen. Es ist ge-
nerell eine behördenspezifi sche Regelung (Dienstord-
nung) aufzustellen, welche die Einberufung des 
Krisenstabes, dessen personelle Besetzung, die Alarmie-
rung sowie die Erreichbarkeit der Stabsmitglieder und 
die räumliche Unterbringung sowie das Vorhalten bezie-
hungsweise Sicherstellen der erforderlichen Kommuni-
kationsmittel regelt. 

2.4.4
Gliederung des Krisenstabes

Der Krisenstab setzt sich zusammen aus

a) der Leitung des Stabes,

b) der Koordinierungsgruppe des Stabes (KGS)

c)  der zuständigen Person für die Bevölkerungsinforma-
tion und Medienarbeit (BuMA)

d) den ständigen Mitgliedern des Stabes (SMS)

e)  den ereignisspezifi schen Mitgliedern des Stabes
(EMS)

2.4.4.1
Leitung des Stabes

Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwal-
tungsbeamte sollte eine fachlich und persönlich geeig-
nete Person mit der Leitung des Krisenstabes beauftra-
gen.

Der Leiterin oder dem Leiter des Stabes obliegen die 
Leitung und die Koordinierung des Krisenstabes. Er ver-
anlasst aufgrund vorliegender Informationen die zu tref-
fenden Maßnahmen, legt Ziele fest, koordiniert die Ar-
beit der Stabsmitglieder und stellt die Zusammenarbeit 
mit der Einsatzleitung sicher. Er entscheidet über die 
Einberufung weiterer ereignisspezifi scher Mitglieder in 
den Stab. Ihm obliegt die Koordination aller sich erge-
benden Informations- und Meldepfl ichten.

Der Leiterin oder dem Leiter des Stabes obliegen die 
Verantwortung und die Entscheidung darüber, welche 
Maßnahmen der Krisenstab selbst veranlasst und welche 
Maßnahmen er der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem 
Hauptverwaltungsbeamten zur Entscheidung vorträgt.

2.4.4.2
Koordinierungsgruppe des Stabes – KGS

Die Koordinierungsgruppe des Krisenstabes (KGS) ist 
gegliedert in die Bereiche

a) Innerer Dienst sowie

b) Lage und Dokumentation.

Zur Unterstützung der Leitung des Stabes kann die 
Funktion einer Leiterin oder eines Leiters der Koordi-
nierungsgruppe Krisenstab vorgesehen werden.

2.4.4.2.1
KGS- Bereich „Innerer Dienst“

Aufgabe des KGS-Bereiches „Innerer Dienst“ ist die Si-
cherstellung der Arbeitsfähigkeit des Krisenstabes.

Der KGS-Bereich „Innerer Dienst“ koordiniert mit Ak-
tivierung des Krisenstabes alle administrativen Tätig-
keiten des Krisenstabes (geschäftsführende Stelle). Er 
sorgt dafür, dass die personelle Besetzung und die Perso-
nalverfügbarkeit gegeben sind, beispielsweise für  

a)  Sicherstellen der Alarmierung der Stabsmitglieder
nach Maßgabe der Dienstordnung bzw. des Leiters
des Stabes,

b) Betrieb und Sicherung der benötigten Räume,

c) Bereitstellen von Stabshilfspersonal,

d) Regeln der Organisation im Stab,

e) Vorbereiten von Stabs-Besprechungen,

f)  Sicherstellen der Information und Kommunikation
sowie

g) Versorgung des Stabes.

2.4.4.2.2
KGS-Bereich „Lage und Dokumentation“

Im Krisenstab arbeiten alle zur Bewältigung der Scha-
denlage notwendigen beziehungsweise zuständigen Äm-
ter der eigenen Verwaltung, anderer Behörden und 
Dritte mit besonderen Kenntnissen (zum Beispiel von 
Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen) mit.

Krisenstäbe können sowohl auf gleichen als auch auf 
unterschiedlichen Verwaltungsebenen zur selben Zeit 
und zur Bewältigung desselben Schadenereignisses ein-
gerichtet sein. In diesem Falle ist der Informationsaus-
tausch und die gegebenenfalls erforderliche Abstim-
mung zwischen den Stäben horizontal wie vertikal 
sicherzustellen; insbesondere hinsichtlich Bevölkerungs-
information und Medienarbeit.  

2.4 
Krisenstäbe auf der Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte: 

2.4.1
Aufgabenbeschreibung

Der Krisenstab muss für die Hauptverwaltungsbeamtin 
oder den Hauptverwaltungsbeamten alle mit dem Ereig-
nis in Zusammenhang stehenden administrativ-organi-
satorischen Maßnahmen vorbereiten und im Rahmen der 
übertragenen Kompetenzen die Ausführung dieser Maß-
nahmen eigenverantwortlich veranlassen und kontrollie-
ren.

Administrativ-organisatorische Maßnahmen sind solche 
Maßnahmen, die von einer Verwaltung aufgrund rechtli-
cher Vorgaben, fi nanzieller Zuständigkeiten oder politi-
scher Verantwortung zu treffen sind. Beispiele sind: 
Grundsätzliche Entscheidungen über die Evakuierung 
von Wohngebieten, Maßnahmen zur Gesundheitsvor-
sorge, Information der Bevölkerung, Eigentumssiche-
rung.

Der Krisenstab informiert betroffene Behörden, Einrich-
tungen und Stellen sowie die Öffentlichkeit über rele-
vante Entscheidungen und Maßnahmen.

Der Krisenstab auf Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte bündelt die gesamte Kompetenz der Verwaltung 
nach Kreisordnung und Gemeindeordnung NRW. 

Die Umsetzung der vom Krisenstab beschlossenen Maß-
nahmen erfolgt grundsätzlich in den bestehenden Orga-
nisationsstrukturen der Behörden.

Der Krisenstab trifft keine operativ-taktischen Ent-
scheidungen. Die Einsatzleitung ist der Hauptverwal-
tungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten ge-
genüber unmittelbar verantwortlich. 

2.4.2
Organisatorische Stellung

Der Krisenstab ist der Hauptverwaltungsbeamtin oder 
dem Hauptverwaltungsbeamten unterstellt.

Der Krisenstab hat vornehmlich Bündelungs- und Koor-
dinierungsfunktion. Er nimmt keine Fachaufgaben ein-
zelner Ämter, sondern eine Querschnittsaufgabe der Be-
hörde wahr. 

2.4.3
Organisatorische Voraussetzungen

Der Krisenstab muss zu jeder Zeit aktivierbar sein. Um 
Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit sicherzustel-
len, müssen die erforderlichen Vorkehrungen (insbeson-
dere hinsichtlich der Zugangsmöglichkeiten zum Dienst-
gebäude, der Verfügbarkeit eines adäquat ausgestatteten 
Raumes, Netzersatzanlagen sowie der Vorhaltung der er-
forderlichen und unmittelbar verfügbaren Kommunika-
tionsmittel zum direkten Einsatz) getroffen werden. 
Gleiches gilt hinsichtlich der Bereitstellung von dem 
Stand der Technik entsprechenden mobilen Kommuni-
kationsmitteln für die verantwortlichen Personen. 

Die personelle und materielle Ausstattung des Krisen-
stabes ist so zu bemessen, dass eine lageangepasste, 
ständige Handlungsfähigkeit sichergestellt ist. Dies setzt 
mindestens eine Zwei-Schicht-Fähigkeit in allen Teilbe-
reichen des Krisenstabes voraus. Die Besetzung erfolgt 
aus einem entsprechend geschulten Personalpool der Be-
hörde. 
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und Vorschläge zur Schadensbegrenzung und Ereignis-
bewältigung zu erarbeiten sowie vorzutragen.

Die EMS müssen nicht ständig im Krisenstab anwesend 
sein, vielmehr können sie ihre Aufgabe teilweise auch 
innerhalb ihres normalen Arbeitsbereiches erledigen.

Die EMS sind gleichzeitig Verbindungspersonen zu ih-
ren entsendenden Stellen, Behörden oder Institutionen.

2.5

Mitwirkung kreisangehöriger Gemeinden

Unbeschadet der gesetzlichen Zuständigkeit der Kreise 
sind für unvorhergesehene Ereignisse Arbeits-, Informa-
tions-   und Kommunikationsstrukturen zwischen Kreis 
und kreisangehörigen Gemeinden abzustimmen. 

Für unvorhergesehene Ereignisse bei kreisangehörigen 
Kommunen empfi ehlt sich dort die Einrichtung von 
funktionsfähigen Stäben für außergewöhnliche Ereig-
nisse (SAE) zwecks Zusammenarbeit mit dem Krisen-
stab des zuständigen Kreises im Schadensfall.    

3

Krisenstäbe bei den Bezirksregierungen und bei der 
Landesregierung

Auf den Ebenen Bezirksregierungen und Landesregie-
rung ist zur Unterstützung der politisch gesamtverant-
wortlichen Person lediglich die administrativ-organisa-
torische Komponente  als Krisenstab vorzusehen.  

Auf diesen Ebenen werden die administrativ-organisato-
rischen sowie die operativ-taktischen Aufgabenbereiche 
in einem Krisenstab gebündelt. Es wird keine Einsatzlei-
tung sondern vielmehr eine operativ-taktische Einsatz-
unterstützung als Modul des Krisenstabes gebildet. Dies 
ist dem Umstand geschuldet, dass Einsatzkräfte grund-
sätzlich auf der kommunalen Ebene geführt werden. Die 
Aufgaben der Einsatzunterstützung nehmen auf der 
Ebene der Bezirksregierungen in der Regel die feuer-
wehrtechnischen Beamtinnen oder Beamten oder ver-
gleichbar qualifi ziertes Personal wahr, ggf. unterstützt 
durch Personal der Einsatzunterstützung Land oder 
durch Feuerwehrführungskräfte aus dem Regierungsbe-
zirk. Aufgabe der operativ-taktischen Einsatzunterstüt-
zung als Modul des Krisenstabes ist in erster Linie die 
Beschaffung und Bewertung eines Lagebildes, die 
Schwerpunktdefi nition sowie der Überblick über die vor 
Ort operierenden Einsatzkräfte und das Heranführen 
von überörtlichen Einsatzkräften, ebenso die Beurtei-
lung der voraussichtlichen Lageentwicklung auf Basis 
der vorliegenden Erkenntnisse aus operativer Sicht.  

Auf der obersten Landesebene gelten die Strukturen 
entsprechend mit der Maßgabe, dass auf der obersten 
Ebene nach Maßgabe des Ressortprinzips die fachlich 
betroffenen Ressorts der Landesregierung an die Stelle 
der politisch gesamtverantwortlichen Person treten. Der 
Krisenstab der Landesregierung ist organisatorisch dem 
für Inneres zuständigen Ministerium angegliedert. Das 
Ministerium schafft die organisatorischen Voraussetzun-
gen für die Tätigkeit des Krisenstabes und hält eine Ko-
ordinierungsgruppe für den Krisenstab vor. 

Auf der Grundlage des §  54 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz können die Krisenstäbe der Bezirksregierungen 
und der Landesregierung im Falle einer Großeinsatzlage 
beziehungsweise einer sich anbahnenden oder bereits 
eingetretenen Katastrophe zentrale Aufgaben wahrneh-
men und Einzelweisungen erteilen, eine der vom Scha-
densereignis betroffenen kreisfreien Stadt oder einen 
Kreis mit der Leitung der Abwehrmaßnahmen beauftra-
gen oder die Leitung der Abwehrmaßnahmen an sich 
ziehen. 

Im Einzelfall kann das für Inneres zuständige Ministe-
rium oder die zuständige Bezirksregierung die Aktivie-
rung von Krisenstäben und Einsatzleitungen anordnen.

Fachaufgaben, die den Bezirksregierungen oder anderen 
Behörden originär zugewiesen sind, werden nicht be-
rührt.    

Aufgabe des KGS-Bereiches „Lage und Dokumentation“ 
ist die frühzeitige und ständige Feststellung, Dokumen-
tation und Darstellung der Lage im Krisenstab, die ge-
richtsfeste Dokumentation der getroffenen Entscheidun-
gen und der veranlassten Maßnahmen sowie deren 
Auswirkung auf die Schadenslage. Aufgabe des KGS-
Bereiches „Lage und Dokumentation“ ist insbesondere 
auch die Darstellung von Prognosen zur voraussichtli-
chen Lageentwicklung auf der Basis der erarbeiteten 
und eingebrachten Erkenntnisse.

2.4.4.3
Bevölkerungsinformation und Medienarbeit – BuMA

Hauptaufgabe der für die Bevölkerungsinformation und 
Medienarbeit (BuMA) zuständigen Person ist insbeson-
dere aktive Pressearbeit. BuMA ist des Weiteren verant-
wortlich für die Koordination, Betreuung und Informa-
tion der Presse und anderer Medien wie auch für die 
Auswertung der aus der Presse und aus anderen Medien 
verfügbaren Informationen und die Weitergabe der aus-
gewerteten Erkenntnisse an den KGS-Bereich „Lage 
und Dokumentation“.

Der Stabsbereich BuMA kann die Einrichtung und den 
Betrieb eines „Bürgertelefons“ nach vorheriger Abstim-
mung mit der Leiterin oder dem Leiter des Krisenstabes 
veranlassen.

Soweit Krisenstab und Einsatzleitung als selbständige 
Komponenten aktiviert sind, untersteht die für Öffent-
lichkeitsarbeit zuständige Person der Einsatzleitung der 
für BuMA zuständigen Stelle des Krisenstabes.  

2.4.4.4
Ständige Mitglieder des Stabes – SMS

Ständige Mitglieder des Stabes sind entscheidungsbe-
fugte Vertreterinnen oder Vertreter der für die Aufgabe-
nerledigung notwendigen Organisationseinheiten, Be-
hörden oder Dritte. Ihnen gehören in der Regel die 
Verantwortlichen folgender Bereiche an:

–  Sicherheit und Ordnung,

–  Einsatzleitung (Verbindungsperson),

–  Feuer- und Katastrophenschutz,

–  Gesundheit,

–  Umwelt,

–  Soziales und

–  Polizei (Verbindungsperson).

Die konkrete Zusammensetzung des Krisenstabes ist 
vom Schadensereignis abhängig.

Aufgabe der Ständigen Mitglieder des Stabes ist die 
Vorbereitung von Entscheidungen, das Veranlassen von 
Maßnahmen zur Ereignisbewältigung oder Schadensbe-
grenzung sowie Prognosen für die vom ihnen zu verant-
wortenden Bereich zu erstellen.

Die SMS müssen nicht ständig im Krisenstab anwesend 
sein, vielmehr können sie ihre Aufgabe teilweise auch 
innerhalb ihres normalen Arbeitsbereiches erledigen.

Die SMS sind gleichzeitig Verbindungspersonen zu ihren 
entsendenden Stellen, Behörden oder Institutionen.

2.4.4.5
Ereignisspezifi sche Mitglieder des Stabes – EMS

Ereignisspezifi sche Mitglieder des Stabes sind entschei-
dungsbefugte Vertreterinnen oder Vertreter derjenigen

–  Organisationseinheiten der eigenen Verwaltung,

–  Behörden (zum Beispiel Forst),

–  kreisangehörigen Kommunen

oder fachkundige Dritte (zum Beispiel Energieversorger 
oder Personennahverkehrsunternehmen), die durch ihre 
spezifi schen Kenntnisse zur Ereignisbewältigung beitra-
gen können.

Die Aufgabe der EMS besteht insbesondere darin, auf-
grund der im Stab erhaltenen Informationen für den ei-
genen Arbeitsbereich erkennbare Probleme und Gefähr-
dungen darzustellen sowie entsprechende Möglichkeiten 
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Die jeweilige absendende Stelle hat die vollständige und 
fehlerfreie Absendung der Meldung sicherzustellen. Bei 
Ausfall der elektronischen Post muss die Meldung über 
ein alternatives Kommunikationsmittel übertragen wer-
den. 

4.3
Berichtswege des Krisenstabes

Die Meldung über die tatsächliche Arbeitsaufnahme des 
Krisenstabes, die nachfolgenden Lageberichte sowie die 
Meldung über die Arbeitsbeendigung des Krisenstabes 
erfolgen durch den Krisenstab gegebenenfalls unter 
Rückgriff auf die Leitstelle unverzüglich und gleichzei-
tig als elektronische Post an den Meldekopf und den 
Krisenstab der zuständigen Bezirksregierung und an das 
Lagezentrum und den Krisenstab der Landesregierung 
beim für Inneres zuständigen Ministerium sowie bei 
großfl ächigen Schadenslagen auch an die vom Scha-
densereignis ebenfalls betroffenen Nachbarleitstellen. 

Sind bei der zuständigen Bezirksregierung, im für Inne-
res zuständigen Ministerium und/oder in ebenfalls be-
troffenen Nachbarkommunen Krisenstäbe aktiv, sind die 
Lageberichte   unmittelbar an die anderen Krisenstäbe 
per elektronische Post zu übermitteln. Von dem Kreis 
sind auch die betroffenen Kommunen und gegebenen-
falls betroffene andere Behörden zu unterrichten.

Ist der Krisenstab der Bezirksregierung aktiv, erstellt 
dieser eigene Lageberichte über die Situation im Bezirk 
und übermittelt die Lageberichte per elektronische Post 
an das für Inneres zuständige Ministerium (Lagezent-
rum / Krisenstab Land) sowie die im Bezirk aktiven Kri-
senstäbe und nachrichtlich an die Leitstellen der nicht 
betroffenen Gebietskörperschaften des Bezirks.   

Ist der Krisenstab der Landesregierung aktiv, erstellt 
dieser eigene Lageberichte über die Situation im Land 
und übermittelt die Lageberichte per elektronische Post 
an die im Land aktiven Krisenstäbe auf kommunaler 
und Bezirksebene sowie an betroffene andere Länder 
und das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund 
und Ländern (GMLZ).

Um eine schnelle und reibungslose Kommunikation auf 
dem elektronischen Wege sicherzustellen, ist für den 
Krisenstab eine gesonderte E-Mail-Adresse einzurich-
ten. Die E-Mail-Adresse muss hinsichtlich der Syntax 
wie folgt einheitlich konfi guriert sein:

krisenstab-Bezeichnung (Bezirk, Kreis, Stadt).Name@
Domäne.

Beispiele für die entsprechenden Mailadressen der Kri-
senstäbe:

–  krisenstab-bezirk.koeln@bezreg-koeln.nrw.de

–  krisenstab-kreis.wesel@kreis-wesel.de

–  krisenstab-stadt.remscheid@str.de

–  krisenstab-land.nrw@mik.nrw.de

Bei nicht aktiviertem Krisenstab ist das Mailpostfach 
„Krisenstab“ auf eine ständig besetzte Stelle umzulei-
ten.

Bei Ausfall der elektronischen Post erfolgt die Übermitt-
lung auf einem alternativen Kommunikationsweg. 

Die absendende Stelle hat die vollständige und fehler-
freie Absendung der Meldung bzw. der Lageberichte si-
cherzustellen.

Bei Nutzung von STABOS gilt der an die anderen Kri-
senstäbe gesteuerte Lagebericht als übermittelt. 

4.4
Lageberichte

Um eine qualifi zierte und zeitnahe Information der Auf-
sichtsbehörden und der anderen ggf. betroffenen Behör-
den sicherzustellen, erstellt der Krisenstab umgehend 
 einen Lagebericht (Schnelligkeit hat Vorrang vor Voll-
ständigkeit) und übermittelt diesen an die Aufsichts-
behörden und andere ggf. betroffene Behörden. Die Ein-
satzleitung hat dem Krisenstab zu diesem Zweck alle 
vorliegenden Informationen, insbesondere die bisherigen 
Sofort- und Folgemeldungen zu übermitteln.  

4

Information (einschließlich Warnung)

Nach § 54 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
haben die kreisfreien Städte und Kreise bei Großeinsatz-
lagen beziehungsweise sich anbahnenden oder bereits 
eingetretenen Katastrophen die Aufsichtsbehörde (§  53 
des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz) unverzüglich über Art und 
Umfang des Ereignisses sowie die getroffenen Maßnah-
men zu unterrichten. Auf der Grundlage des §  54 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz  ergeht hierzu folgende allge-
meine Weisung: 

4.1
Allgemeines

Meldungen und Lageberichte an die Aufsichtsbehörden 
über außergewöhnliche Ereignisse bis hin zum Groß-
schadensereignis im Bereich der nicht-polizeilichen Ge-
fahrenabwehr haben den vornehmlichen Zweck, die Be-
zirksregierungen und das für Inneres zuständige 
Ministerium in die Lage zu versetzen, auf das jeweilige 
(Schadens-)Ereignis angemessen reagieren und notwen-
dige Maßnahmen unverzüglich veranlassen zu können. 

Mit dem „Runderlass über die Meldungen an die Auf-
sichts- und Ordnungsbehörden über außergewöhnliche 
Ereignisse im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahren-
abwehr sowie Warnung und Information der Bevölke-
rung vom 20. September 2010 (MBl. NRW. S. 767), geän-
dert durch Runderlass vom 4. September 2015 (MBl. 
NRW. S. 526)“ ist das Meldeverfahren an die Aufsichts- 
und Ordnungsbehörden über außergewöhnliche Ereig-
nisse im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenab-
wehr sowie Warnung und Information der Bevölkerung 
geregelt. Nach Nummer  1 Absatz  5 des Runderlasses 
über Meldungen an die Aufsichts- und Ordnungsbehör-
den über außergewöhnliche Ereignisse im Bereich der 
nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr sowie Warnung und 
Information der Bevölkerung gilt dieses Verfahren nur, 
wenn kein Krisenstab des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt aktiviert ist. Wird der Krisenstab aktiviert, gehen 
die Melde- und Berichtspfl ichten wie auch die Entschei-
dung über Information oder Warnung der Bevölkerung 
für das zu Grunde liegende Ereignis mit der Arbeitsauf-
nahme des Krisenstabes auf den Krisenstab der zustän-
digen Hauptverwaltungsbeamtin oder des zuständigen 
Hauptverwaltungsbeamten über. Ab diesem Zeitpunkt 
sind eigenständige Folge- oder Schlussmeldungen der 
Einsatzleitung/ Leitstelle grundsätzlich zu unterlassen. 
Sofern sonstige Meldungen wie zum Beispiel ein zusätz-
liches meldepfl ichtiges Ereignis erfolgt, ist der Krisen-
stab zu unterrichten.   

Sonstige Meldepfl ichten auf Grund anderer Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt. 

4.2
Meldung der Aktivierung des Krisenstabes 

Die Aktivierung des Krisenstabes ist den Aufsichtsbe-
hörden und anderen gegebenenfalls betroffenen Behör-
den zu melden. 

Wird der Krisenstab des Kreises beziehungsweise der 
kreisfreien Stadt aktiviert, erfolgt unverzüglich und 
gleichzeitig von der jeweiligen Leitstelle eine Meldung 
auch als elektronische Post an den Meldekopf der zu-
ständigen Bezirksregierung und an das Lagezentrum des 
für Inneres zuständigen Ministerium. Bei großfl ächigen 
Schadenslagen ist die Meldung auch an die vom Scha-
densereignis ebenfalls betroffenen Nachbarleitstellen 
und gegebenenfalls betroffene andere Behörden zu rich-
ten. 

Wird der Krisenstab der Bezirksregierung aktiviert, er-
folgt unverzüglich und gleichzeitig eine Meldung als 
elektronische Post an die Leitstellen im Bezirk sowie an 
das für Inneres zuständige Ministerium.

Wird der Krisenstab der Landesregierung aktiviert, er-
folgt unverzüglich und gleichzeitig eine Meldung als 
elektronische Post an die Mailadressen der Krisenstäbe 
der Bezirksregierungen sowie der Kreise und kreisfreien 
Städte im Lande. 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 21. Oktober 2016672

Lageberichte sind grundsätzlich formgebunden zu er-
stellen (Anlage). 

Bei wesentlichen Lageänderungen, bei Durchführung 
wesentlicher Maßnahmen oder auf Anforderung der 
Aufsichtsbehörde(n) erstellt der Krisenstab in der Folge 
weitere Lageberichte. 

Um die Lesbarkeit der elektronischen Lageberichte – 
auch auf mobilen Kommunikationsmitteln – sicher zu 
stellen, sind nur gängige Formate zu verwenden.  

4.5
Warnung und vorsorgliche Information der Bevölkerung

Mit der Arbeitsaufnahme des Krisenstabes bei außerge-
wöhnlichen Ereignissen geht auch die Zuständigkeit für 
Warnung und vorsorgliche Information der Bevölkerung 
über die Medien auf den Krisenstab der zuständigen po-
litisch gesamtverantwortlichen Person über. Ansonsten 
gilt der „Runderlass über Meldungen an die Aufsichts- 
und Ordnungsbehörden über außergewöhnliche Ereig-
nisse im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenab-
wehr sowie Warnung und Information der Bevölkerung“ 
entsprechend. 

4.6
Melde- und Berichtswesen bei besonderen Anlässen

Bei besonderen Anlässen, wie

–  (Groß-)einsatzlagen, Krisen und Katastrophen,

–  Veranstaltungen mit landesweiter Bedeutung und

–  Katastrophenschutz-/Krisenmanagementübungen

kann das für Inneres zuständige Ministerium besondere 
Regelungen im Melde- und Berichtswesen für Krisen-
stäbe verbindlich festlegen.

4.7
Weitere rechtliche Verpfl ichtungen

Sonstige Verpfl ichtungen zur Meldung, Information und 
Warnung, die sich aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
ergeben, bleiben unberührt. 

5
Aus- und Fortbildung

Die Aus- und Fortbildung ist eine wesentliche Aufgabe 
des Krisenmanagements und stellt für das Institut der 
Feuerwehr NRW (IdF NRW) einen zusätzlichen Aufga-
benschwerpunkt dar. Das IdF bildet neben den operativ-
taktischen Einsatzleitungen auch die Krisenstäbe für die 
Kreise und kreisfreien Städte sowie für den Landesbe-
reich aus und fort. Das IdF kann dabei beispielsweise 
Personen aus Verwaltungen als nebenamtliche Dozentin 
oder Dozenten in die Aus- und Fortbildung im Krisen-
management einbeziehen.    

Die Finanzierung dieser Aus- und Fortbildungsveran-
staltungen aller Verwaltungsebenen wird durch das 
Land Nordrhein-Westfalen sichergestellt.

6
Inkrafttreten/Geltungsdauer

Dieser Runderlass tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Gleichzeitig tritt der „Runderlass Krisenmanagement 
durch Krisenstäbe im Lande Nordrhein-Westfalen bei 
Großschadensereignissen, Krisen und Katastrophen vom 
4. Oktober 2013 (MBl. NRW. S. 480)“ außer Kraft.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 21. Oktober 2016 673

Anlage 
Muster Lagebericht 

Krisenstab Kreis / kreisfreie Stadt

Lagebericht Nr. xx 
Ereignis: XXXXXXXXXXXXX 
Bearbeiter/in: xxxxx 
Berichtszeitraum von (Datum, Uhrzeit) bis (Datum, Uhrzeit) 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

0. Kurzübersicht zur Lage
1. Informationsquellen

2. Allgemeine Lage
2.1  Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2.2  Verkehr
2.3  Gesundheitswesen
2.4  Umwelt
2.5  Versorgung der Bevölkerung
2.6  Informations- und Kommunikationswesen

3. Schadenereignis/Gefahrenlage
3.1  Kurzbeschreibung von Ereignis(sen) und Schäden
3.2  Schadensschwerpunkte bei Flächenlagen (Stadtteile, Gemeinden)
3.3  Personenschäden (Tote, Verletzte, Vermisste, sonstige Betroffene)

4. Schadenabwehr/Gefahrenabwehr
4.1  veranlasste Maßnahmen (administrativ-organisatorisch, operativ-taktisch)

4.2  eingeleitete Maßnahmen
4.3  beabsichtigte Maßnahmen

4.4  Anzahl der Einsatzkräfte (getrennt nach "im Einsatz" und "Alarmiert")

4.5  Anzahl der Einheiten nach NRW-Konzepten (BHP-B 50, PT-Z 10, etc.)

5. Voraussichtliche Lageentwicklung
5.1 Schadenslage / Gefahrenlage
5.2 Allgemeine Lage / Verwaltungslage

6. Presse / Medienlage
7. Besondere Vorkommnisse

8. Nächster Lagebericht
9. Sonstiges

Kontakt: Tel. 0XXX/XXXX Fax: 0XXX/XXXX Mail: krisenstab-XXXX@XXXXXX.de 

– MBl. NRW. 2016 S. 668
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Berufskonsularische Vertretung 
der Republik Türkei in Düsseldorf

Bekanntmachung der Ministerpräsidentin 
– LPA II 1 – 03.49-4/15 –
vom 14. September 2016

Die Botschaft der Republik Türkei hat über das Auswär-
tige Amt mitgeteilt, dass sich die Anschrift des Büros des 
Attachés für Familien- und Sozialpolitik in Düsseldorf 
wie folgt geändert haben:

 Schiessstrasse 55
 40549 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 53 81 88 55
Fax: 0211 / 53 81 88 54

– MBl. NRW. 2016 S. 674

Berufskonsularische Vertretung 
des Königreichs Spanien in Düsseldorf
Bekanntmachung der Ministerpräsidentin 

– LPA II 1 – 03.31-1/16 –
vom 14. September 2016

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskon-
sularischen Vertretung des Königreichs Spanien in Düs-
seldorf ernannten Frau María Mercedes Alonso Frayle 
am 29. August 2016 das Exequatur als Generalkonsulin 
erteilt. Der Konsularbezirk umfasst das Land Nord-
rhein-Westfalen.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Francisco de 
Asís Aguilera Aranda, am 15. August 2011 erteilte Exe-
quatur ist erloschen.

– MBl. NRW. 2016 S. 674

Berufskonsularische Vertretung 
der Islamischen Republik Pakistan 

in Frankfurt am Main
Bekanntmachung der Ministerpräsidentin 

– LPA II 1 – 03.03-1/16 –
vom 14. September 2016

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Islamischen Republik Pakis-
tan in Frankfurt am Main ernannten Herrn Nadeem Ah-
med am 13. Juni 2016 das Exequatur als Generalkonsul 
erteilt. Der Konsularbezirk umfasst die Länder Nord-
rhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Imtiaz Ahmad 
Kazi, am 12. Oktober 2012 erteilte und am 12. Dezember 
2013 erweiterte, Exequatur ist erloschen.

– MBl. NRW. 2016 S. 674

III.

Ministerium für Inneres und Kommunales 

Öffentliche Bekanntmachung über eine öffentliche 
Zustellung (hier: V. A.)

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales 

vom 21. September 2016

Das Schreiben des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales des Landes Nordrhein-Westfalen an

22308

Änderung der Satzung der Stiftung „Deutsche 
Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) 
– Leibniz-Informationszentrum Lebens-

wissenschaften“
Vom 27. September 2016

Die Stiftung „Deutsche Zentralbibliothek für Medizin 
(ZB MED) – Leibniz-Informationszentrum Lebenswis-
senschaften“ hat am 15. September 2016 auf Grund des 
§ 3 Absatz 1 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung
„Deutsche Zentralbibliothek für Medizin“ vom 19. De-
zember 2013 (GV. NRW. S. 881) folgende Änderung der
Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung der Stiftung „Deutsche Zentralbibliothek 
für Medizin (ZB MED) – Leibniz-Informationszentrum 
Lebenswissenschaften“ vom 6. Mai 2015 (MBl. NRW. 
S. 354) wird wie folgt geändert:

Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt:

„§ 9 a Interimsdirektorin oder Interimsdirektor

Scheidet die Direktorin oder der Direktor durch Abbe-
rufung, Amtsniederlegung oder aus sonstigen Gründen 
aus, kann der Stiftungsrat bis zur Bestellung einer 
Nachfolgerin oder eines Nachfolgers eine Interimsdirek-
torin oder einen Interimsdirektor gemäß §  7 Absatz  2 
Nummer 6 bestimmen. Für ihren oder seinen Aufgaben-
bereich gelten §  9 und die Übergangsregelung in §  16 
Absatz 1 Satz 2 entsprechend.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 27. September 2016

Dr. Michael H.  W a p p e l h o r s t

Vorsitzender des Stiftungsrats

– MBl. NRW. 2016 S. 674

II.

Ministerpräsidentin

Berufskonsularische Vertretung 
von Japan in Düsseldorf

Bekanntmachung der Ministerpräsidentin 
– LPA II 1 – 02.10-5/15 –
vom 14. September 2016

Das Generalkonsulat von Japan hat über das Auswärtige 
Amt mitgeteilt, dass sich die Anschrift der berufskonsu-
larischen Vertretung in Düsseldorf wie folgt geändert 
hat:

 Japanisches Generalkonsulat
Breite Straße 27

 40213 Düsseldorf

Die übrigen Kontaktdaten bleiben unverändert.

– MBl. NRW. 2016 S. 674
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Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Düsseldorf, den 21. September 2016

Im Auftrag

Burkhard   F r e i e r

– MBl. NRW. 2016 S. 675

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR 
für das Jahr 2015 und Entlastung des Verbands-

vorstehers
Bekanntmachung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr 
vom 2. September 2016

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 30. Juni 2016

Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 
2015 und Entlastung des Verbandsvorstehers

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR 
fasst einstimmig folgenden Beschluss:
–  Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss

des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 63.303.181,42
und einem Jahresüberschuss von €  31.632.613,16 für
das Jahr 2015 fest.

–  Die Verbandsversammlung beschließt, den Überschuss
2015 aus dem Bereich SPNV-Finanzierung in Höhe
von € 31.710.000,00 der Rücklage für SPNV-Fahrzeug-
fi nanzierung zuzuführen. Gleichzeitig beschließt die
Verbandsversammlung, den Fehlbetrag im Bereich Ei-
genaufwand in Höhe von € 77.386,84 durch Entnahme
aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

–  Die Verbandsversammlung beschließt die Weiterlei-
tung der anteiligen SPNV-Umlage 2015 in Höhe von
€ 9.044.413,26 an den ZV VRR FaIn-EB zur Finanzie-
rung von SPNV-Fahrzeugen.

–  Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvor-
steher für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.

25. August 2016

Erik O.   S c h u l z

Vorsitzender Verbandsversammlung

Der geprüfte Jahresabschluss 2015 des ZV VRR steht auf 
der Homepage des VRR zum Download als PDF-Datei 
unter dem folgenden Link zur Verfügung:

http://www.vrr.de/imperia/md/content/dervrr/zahlen/
ja_zv_2015.pdf

– MBl. NRW. 2016 S. 675

Abschließender Vermerk der GPA NRW
Bekanntmachung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr 
vom 2. September 2016

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR). Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31. Dezember 2015 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkischen Revision 
GmbH, Essen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 16. März 2016 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

 Frau
 V. A.
 Letzte bekannte Anschrift:  
       [gelöscht aufgrund DSGVO]

vom 24. August 2016 ([gelöscht aufgrund DSGVO]) 
wird hiermit öffentlich zugestellt.

Das Schreiben kann beim Ministerium für Inneres und 
Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, Fried-
richstraße 62 – 80, 40217 Düsseldorf, eingesehen werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Düsseldorf, den 21. September 2016

Im Auftrag

Burkhard   F r e i e r

– MBl. NRW. 2016 S. 674

Öffentliche Bekanntmachung über eine 
öffentliche Zustellung 

(hier: S. J.)
Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres 

und Kommunales 
vom 21. September 2016

Das Schreiben des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales des Landes Nordrhein-Westfalen an

 Herrn
 S. J.
 Letzte bekannte Anschrift:      
      [gelöscht aufgrund DSGVO] 

vom 24. August 2016 ([gelöscht aufgrund DSGVO]) 
wird hiermit öffentlich zugestellt.

Das Schreiben kann beim Ministerium für Inneres und 
Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Fried-richstraße 62 – 80, 40217 Düsseldorf, eingesehen 
werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste dro-hen können.

Düsseldorf, den 21. September 2016

Im Auftrag

Burkhard   F r e i e r

– MBl. NRW. 2016 S. 675

Öffentliche Bekanntmachung über eine 
öffentliche Zustellung 

(hier: M. K. B.)
Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres 

und Kommunales vom 21. September 2016

Das Schreiben des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales des Landes Nordrhein-Westfalen an

 Herrn
 M. K. B. 
      Letzte bekannte Anschrift:  
      [gelöscht aufgrund DSGVO]

vom 24. August 2016 ([gelöscht aufgrund DSGVO]) 
wird hiermit öffentlich zugestellt.

Das Schreiben kann beim Ministerium für Inneres und 
Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, Fried-
richstraße 62 – 80, 40217 Düsseldorf, eingesehen werden.
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Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
FaIn-EB 

Entlastung der Betriebsleitung
Bekanntmachung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr FaIn-EB
vom 2. September 2016

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 30. Juni 2016 
des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR:

Der Betriebsausschuss erteilt der Betriebsleitung für das 
Geschäftsjahr 2015 einstimmig Entlastung.

3. August 2016

Friedhelm   K r a u s e

Vorsitzender Betriebsausschuss

– MBl. NRW. 2016 S. 676

Jahresabschluss des ZV VRR FaIn-EB 
für das Jahr 2015 und Entlastung der Mitglieder 

des Betriebsausschusses
Bekanntmachung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr FaIn-EB
vom 2. September 2016

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 30.06.2016 der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR 
fasst einstimmig folgenden Beschluss:

–  Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss
des ZV VRR FaIn-EB mit einer Bilanzsumme von
€  369.277.847,46 und einem Jahresfehlbetrag von
€ 3.930.020,10 für das Jahr 2015 fest.

–  Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresfehl-
betrag 2015 in Höhe von € 3.930.020,10 auf neue Rech-
nung vorzutragen.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR 
fasst einstimmig (ohne Mitwirkung der betroffenen Mit-
glieder des Betriebsausschusses) folgenden Beschluss:

–  Die Verbandsversammlung erteilt den Mitgliedern des
Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2015 Ent-
lastung.

25. August 2016

Erik O.   S c h u l z

Vorsitzender Verbandsversammlung

Der geprüfte Jahresabschluss 2015 des ZV VRR FaIn-EB 
steht auf der Homepage des VRR zum Download als 
PDF-Datei unter dem folgenden Link zur Verfügung:

http://www.vrr.de/imperia/md/content/dervrr/zahlen/
ja_zv_vrr_ fain_eb_2015.pdf

– MBl. NRW. 2016 S. 676

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Essen, für 
das zum 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelun-
gen in der Satzung liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter des Zweckverband Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckver-
band Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Regelungen der Satzung und ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr, Essen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 28. Juli 2016

GPA NRW

Im Auftrag

Helga   G i e s e n

– MBl. NRW. 2016 S. 675
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gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 28. Juli 2016

GPA NRW

Im Auftrag

Helga   G i e s e n

– MBl. NRW. 2016 S. 677

Hinweise der Redaktion zum Rechtsportal 

Am 1. Oktober 2016 wurde der derzeitige kostenpfl ich-
tige Teil des elektronischen Angebotes „recht.nrw.de“ 
zur kostenfreien Nutzung freigeschaltet.

Alle Nutzerinnen und Nutzer haben seitdem auch freien 
Zugriff auf die Historischen Sammlungen (Gesetze und 
Erlasse), auf alle Gesetzblätter ab 1946 und alle Minis-
terialblätter ab 1949 und die Möglichkeit der Volltext- 
und der Stichtagssuche. Abonnentinnen und Abonnen-
ten des kostenpfl ichtigen Angebots, die in den letzten 
zwölf Monaten Einzahlungen geleistet haben, werden 
die aus diesen Einzahlungen resultierenden Guthaben 
über 1 Euro zum Jahresende erstattet. 

Guthaben, die aus Einzahlungen stammen, die älter als 
zwölf Monate sind, können gemäß der Einverständnis-
erklärung bei Errichtung eines Guthabenkontos nicht 
erstattet werden.

– MBl. NRW. 2016 S. 677

Abschließender Vermerk der GPA NRW
Bekanntmachung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr FaIn-EB
vom 2. September 2016

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge 
und Infrastruktur. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31. Dezember 2015 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkischen Revision 
GmbH, Essen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 16. März 2016 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
ZV VRR FaIn-EB, Essen, für das zum 31. Dezember 2015 
endende Geschäftsjahr geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Regelungen in der Satzung liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des ZV 
VRR FaIn-EB. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des ZV VRR 
FaIn-EB sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Regelungen der Satzung und ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des ZV VRR FaIn-EB, Essen. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des ZV 
VRR FaIn-EB und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
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